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Anlage II .

Im Namen der Vereinigten Evangeliſch - Proteſtantiſchen Landes⸗

kirche Badens

beauftragt die Evangeliſche Kirchenregierung den Kirchenpräſidenten D. Wurth , der Evangeliſchen Landes⸗

ſynode den angeſchloſſenen

Entwurf eines kirchlichen Geſetzes

über

die Regelung des Haushalts der Vereinigten Evangeliſch⸗Proteſtantiſchen Landeskirche

Badens für das Rechnungsjahr 1926

zur Beratung und Entſchließung vorzulegen .
Zu Vertretern der Kirchenregierung für den Entwurf werden die Mitglieder des Evangeliſchen

Oberkirchenrats beſtimmt .

Karlsruhe , den 20 . April 1926 .

Evangeliſche Kirchenregierung .
Der Kirchenpräſident :

D. Wurth .

Geſetz⸗Entwurf .
Die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für das

Rechnungsjahr 1. April 1926 bis 31 . März 1927 und

ihre Deckungsmittel betr .

Die Vereinigte Evangeliſch - Proteſtantiſche üÜbertrag 850 000 77

Landeskirche Badens hat durch die Landesſynode 2. der Staatsbeitrag zur Auf⸗

am 1926 das folgende kirchliche beſſerung gering beſoldeter

Geſetz beſchloſſen . Geiſtlicher ˖ „ „ „ „ „ eeng

Akkikel 3 . die Einnahmen aus Beiträ⸗

4. Die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für das gen von Gemeinden und

Rechnungsjahr 1 . April 1926 bis 31 . März 1927
Fonddsdg 110 600 . 4 ,

werden auf Grund des angeſchloſſenen Vor⸗ 4. die Einnahmen aus der

anſchlags feſtgeſetzt auf . 6141 490 l . Hinterbliebenenverſorgung

b. Zur Deckung des Aufwandes
der Geiſtlichen veranſchlagt

ſind zu verwenden : zu 38 1 200 FNl ,

1. der Reinertrag der Zen⸗ 5. die Einnahmen aus der

tralpfarrkaſſe veranſchlagt landeskirchlichen Volksmiſ⸗

zu
850 000 . , ſion veranſchlagt zuů 6 000 711

Übertrag 850 000 N. übertrag . . 1876 800 N7



übertrag . . 1876 800 N /

6. die Einahmen aus der Er

teilung von Religionsun

terricht an Fachſchulen ver

ichee 20 000 ο½l ,

7. die Zinſen aus dem Geld

verkehr mit den Banken

— — zu 30 000 ,

8. die iedergeſchlagene und

nachtr alic gewor

denen Steuerbeträge aus

Jahren veran

E 100 000 7/¼,

9. die ſonſtigen Einnahmen

Allgemeinen Evang
RSRRRR 8 N

rchenkaſſe veranſchlagt zu 7 800 σα ,

zuſammen 2034 600 7/ /

Das weitere Erfordernis mit 4106 890 . ,

iſt durch Steuererhebung nach den Vorſchrif —

ten des Landeskirchenſteuergeſetzes vom 30 .

Juni 1922 in — Faſſ —
des Geſetzes vom

d des N . —zes vom 9. Ok

tobe 923 ( Geſ . u . VBl . 1922 S. 493 ,

923 S. 231 u zubringen .
d. Reicht das

Deckung des Erfr

aus , ſo iſt der

1926 durch die im umlaufenden Betriebs⸗

fonds vorhandenen Mittel zu decken .

Artikell 2.

Es ſind 10 v. H. der Urſteuern , die nach der

Verordnung des Miniſters des Kultus und Un

terrichts vom 1. März 1926 , die Erheiung⸗ der

Landes⸗ und Ortskirchenſteuer für

( Staatl . Geſ . u. VBl . S. 57 ) , als 0
lagen für die Erhebung der

—im Kirchenſteuerjahr 1926 gelten , zu erhe

Artikel

Der Bedarf für den umlaufenden Betriebs⸗

fonds der Allgemeinen Kirchenkaſſe wird bis auf

weiteres auf 1½ Millionen Reichsmark feſt⸗

geſetzt .

jahr

Artickeſzl .

Der Evang . Oberkirchenrat wird ermächtigt ,
mit Genehmigung der Evang . Kirchenregierung

im Wege von Kirchenanleihen für Rechnung der

Allgemeinen Kirchenkaſſe die Mittel aufzubrin

gen , die nötigenfalls zur vorübergehenden Ver

ſtärkung der Betriebsmittel der Landeskirche be —

nötigt werden und zwar bis zum Höchſtbetra

von einer Million Reichsmark .

Atibel5

IchtfatDer Evang . Oberkirchenrat iſt ermäch

nach Artikel 4 nötigen Mittel durch Ausgabe von

Schuldverſchreibungen oder in anderer geeigne
Weiſe für Rechnung der Allgemeinen Kir

chenkaſſe zu beſchaffen . Die Beſtimmung des

Zinsſatzes und der Bedingungen für SchuldUr Schuldver
ſchreibungen und ſonſtige Darlehen bl der
Evang . Obertirchenrat überlaſſen .

A E4 i Ke l

tit dem dieſes Geſetzes w

Evang . Oberkirchenrat beauftragt .

Dieſes Geſet rd m der

n Evangel Lan

Badens verk

*

Die im Vorjahre ausgeſprochene Erwartung
vom Rechnungsjahr 1926 ab den kirchlichen

Haushaltsplan wiederum für einen länger

Zeitraum als ein einziges Rechnungsjahr auf

ellen zu können , ließ ſich leider nicht verwirkli

chen . Die ſchon bei der Vorlage des letzten Vo

anſchlags beklagte Ungunſt der

Lage hat ſich bis zum Beginn der nſchlags

periode nicht nur nicht gemildert ſondern ganz
—

ich verſchärft . — llegung ganzer Gewerbe

betriebe und Betriebseinſchränkungen bei den

Unternehmern , Arbeit tsloſigkeit und Kurzarbeit

bei den Arbeitnehmern ſind die Kennzeichen de

wirtſchaftlichen Verhältniſſe , wie ſie bei Beginn

der Voranſchlagsperiode 1926 herrſchen . Da ſta⸗

bile , ſicher fließende Einnahmen eine geſunde ,

nicht durch Kriſen erſchütterte Volkswirtſchaft

vorausſetzen , ſo war die Folge der unerwarte⸗



ten wirtſchaftlichen Entwicklung auf dem Gebiete

der Steuergeſetzgebung in Reich und Land die ,

daß die erhoffte Beſtändigkeit in der Geſetzge⸗

bung nicht eintreten konnte . Zwar ſind durch die

Reichsſteuergeſetze vom 10 . Auguſt 1925 insbe⸗

ſondere durch das Reichseinkommenſteuergeſetz

wieder gerechte , der ſteuerlichen Leiſtungsfähig⸗

keit entſprechende Grundlagen für die Kirchen —

ſteuererhebung geſchaffen worden . Aber der

Rückgang der Einkünfte der —
ſelbſt und die ſchwankenden Verdienſtmöglich

keiten haben jede Sicherheit bei der Veranſchla⸗
gung der erzielbaren Steuererträge unmöglich

gemacht und dadurch den Wert der feſten Steuer —

grundlagen wieder aufgehoben

Im einzelnen wird bemerkt :

Zu Artikel

1. Die Errechnung der Bedarfs - und Dek⸗

kungsziffern iſt im Voranſchlag ſelbſt bei den

nzelnen Abſchnitten erläutert .

2. Es kann damit gerechnet werden , daß nach

dem endgültigen Abſchluß des Rechnungsjahres

1925 im umlaufenden Betriebsfonds ſoviel Mit⸗

tel vorhanden ſein werden , daß daraus ein durch

das Aufkommen an Landeskirchenſteuer gicht

gedeckter Fehlbetrag gedeckt werden kann .

Zu Artikel 2.

Nach Artikel 14 Abſ . 1 des Landeskirchen⸗

die allgemeine Kirchenſteuer＋fſteuergeſetzes de

für ein Kirchenſteuerjahr den Satz von 10 v. H.

der Urſteuern nicht überſteigen . Sie iſt deshalb

völlig abhängig von der Bewegung der Ur⸗

ſteuerm , mit denen ſie ſteigt und fällt . Jede ge⸗

ſetzl
4088

Anderung des Tarifs der Reichsein —

kommenſteuer und der Badiſchen Grund⸗ und

Gew erbeſteuer löſt ſelbſttätig auch eine Anderung

der Landeskirchenſteuerſchuldigkeit aus .

1. In den Monaten Januar , Februar und

März 1926 ſind aufgrund des 957
ſteuergeſetzes vom 10 . Auguſt 1925 ( RGBl . S . 1890 )

in der Faſſung der Geſetze vom 19 . . Heludet
1925 ( RGBl . S . 469 ) und vom 26 . Februar 1926

( RGBl . S. 107 ) ſowie vom 31 . März 1926

RGBl . S . 185 ) an Lohnſteuer 9716 748,05 7 .

3

im Bezirke des Landesfinanzamts Karlsruhe

alſo in Baden eingegangen . Der Lohnſteuerer⸗

trag iſt in einem geitraum angefallen , in dem

ſich die Senkung der Lohnſteuer durch Anderung

der Steuerſätze ſowie der Rückgang des Steuer⸗

ertrags durch Erwerbsloſigkeit und Kurzarbeit

bereits ziffernmäßig ausgewirkt 60895 Nimmt

man an , daß 40 v. H. des Steuerertrags von

evangeliſchen Steuerzahlern entrichtet werden ,

dann ergibt ſich für ein Vierteljahr ein Urſteuer —

betrag von 3886 699,58 ½½ % und bei einem

Steuerſatz von 10 v. H. der Urſteuer ein Landes⸗

kirchemſteuerertrag von 388 670 ½% oder aufs

Jahr umgerechnet 1554680 4 . Mit Rückſicht

auf die leichte Beſſerung am Arbeitsmarkt wird

man , ohne die Gebote der Vorſicht zu verletzen ,

einen dem Sollbetrag fürs Rechnungsjahr 1925

gleichkommenden Sollbetrag auch für das Rech⸗

nungsjahr 1926 annehmen dürfen , wie es im

Voranſchlag geſchehen iſt .

2. Im Bezirke des Landesfinanzamts Karls

ruhe ſind in den Monaten Februar ein⸗

ſchließlich September 1925 von den ſonſtig

kommenſteuerpflichtigen — die keinem

abzug unterliegen — 16 778 866 ◻ R

kommenſteuer aufgebracht worden . Würde Vvon

dem ganzen Urſteuerbetrag ein Landeskirchen

ſteuerzuſchlag von 10 v. H. erhoben werden ,

würde ſich eine Landeskirchenſteuer von 1677 886

J für den genannten Zeitabſchnitt

An evangeliſcher !

den ſonſtigen Einkommemſteuerpflichtigen im

gleichen Zeitraum 531936 / geleiſtet worden ,

ſo

ergel be n.

andeskirchenſteuer zonTunbes 0 1Cueclr 5

das ſind rund 32 v. H. des von ſämtlichen in Ba⸗

den ſteuerberechtigten Kirchen möglicherweiſe zu

erhebenden Höchſtbetrags . Mit andern Worten

ausgedrückt iſt damit geſagt , daß der evangeli⸗

ſchen Landeskirche 32 v. H. des Urſteueraufkom⸗

mens zur Beſteuerung zur Verfügung ſtehen . Da

jedoch die tatſächliche Steuerleiſtung hinter dem

Steuerſoll , das in dem oben genannten Steuer⸗

abſchnitt fällig geworden iſt , erheblich zurückge⸗

blieben iſt , weil in vielen Fällen die Landestir⸗

chenſteuer geſtundet war oder unbefriſtet infolge



—

——————
——

————

Nichtzahlung im Ausſtand geblieben iſt , wird die

Verhältnisziffer , nach der evangeliſche Steuer —

zahler zu den Einkommenſteuerleiſtungen beizu —

tragen haben , etwas günſtiger angenommen

werden dürfen , als ſie oben errechnet iſt , etwa

mit 45 v. H. In den Monaten Januar , Februar

und März 1926 ſind an ſonſtiger Einkommen —

ſteuer im Bezirke des Landesfinanzamts Karls⸗

ruhe 6 948 787,83 N eingegangen . Die Auswir —

kung der Herbſtveranlagung 1925 kommt in die —

ſer Ziffer zum Ausdruck , dagegen noch nicht die

Auswirkung der Frühjahrsveranlagung 1926 .

Nimmt man trotzdem an , daß 45 v. H. dieſer Ur —

ſteuerſumme für die Errechnung des Steuerer —

trags zugrunde gelegt werden dürfen , ſo ergibt

ſich für ein Rechnungsjahr ein Landeskirchen

ſteueraufkommen von 6948 787,83 ν ‚ ¾O,45

9 „ 10K ( 1 250 781 αh, . Es kann deshalb

mit dem gleichen Landeskirchenſteuerertrag aus

dem Zuſchlag zur ſonſtigen Einkommenſteuer

gerechnet werden wie im Vorjahr nämlich mit

1 200 000 ,l .

3. Nach dem badiſchen Staatsvoranſchlag für

die Rechnungsjahre 1926 und 1927 Hauptab⸗

teilung VII Seite 35 Abſchnitt II — beträgt der

Sollbetrag an Grund⸗ und Gewerbeſteuer für

1926 nach Abzug von 5 Millionen Reichsmark
für Abgänge und Rückerſtattungen 30 Millionen

Reichsmark . Mit dem gleichen Ertrag der Ur⸗

ſteuer wurde auch für das Rechnungsjahr 1925

gerechnet . Für das Kirchenſteuerjahr 1925 haben
die auf evangeliſche Steuerpflichtige entfallen⸗
den Urſteuerbeträge im ganzen die Summe von

11 277 007 N , ergeben . Nachdem im badiſchen
Ftaatshaushalt mit dem gleichen Ertrag der Ur⸗

ſteuer gerechnet wird wie im Vorjahr , kann auch
im kirchlichen Haushalt der gleiche Ertrag des

Landeskirchenſteuerzuſchlags für das Kirchen⸗
ſteuerjahr 1926 angenommen werden , das ſind
rund 1130 000 /½ . ½%. Da nach der Begründung
zu Artikel 6 des Entwurfs des Geſetzes über die

Regelung des Staatshaushalts für die Jahre

1926 und 1927 der Rohertrag von 35 Millionen

Reichsmark erreicht werden muß , indem die zu

erhebenden Hundertteile der Grund - und Ge —

werbeſteuergrundbeträge entſprechend hoch be —

meſſen werden müſſen , beſteht keine Gefahr , daß

durch die Verabſchiedung des z. Z. dem badiſchen

Landtag vorliegenden Geſetzentwurfs über die

neunte Anderung des Grund - und Gewerbe —

ſteuergeſetzes und die achte Anderung des Steu —

erverteilungsgeſetzes der Ertrag des Landes

kirchenſteuerzuſchlags zur Grund - und Gewerbe

ſteuer ſich ändert .

Zu Arskikel3 .

Um den kirchlichen Haushalt unabhängig von

den zeitlichen Schwankungen des Steuereingangs
fortführen zu können , iſt notwendig , daß die für

einen Zeitraum von vier Monaten erforderli

chen Geldmittel in Geſtalt eines Betriebsſonds

in den kirchlichen Kaſſen vorhanden ſind . Es

wird Aufgabe der kirchlichen Finanzgebarung

ſein , dieſen Betriebsfonds , ſoweit er nicht aus

Mehrerträgen der Einnahmen der letzten Rech —

nungsjahre bereits vorhanden iſt , in den künfti⸗

gen Jahren anzuſammeln und auf ſeiner Höhe

zu erhalten .

Zu Artikel 4.

Da der Steuereingang noch ſehr unregel —

mäßig iſt , insbeſondere nicht mit Sicherheit

vorausgeſehen werden kann , daß die erforderli —

chen Geldmittel ſtets auf einen beſtimmten Zeit⸗

punkt vorhanden ſein werden , ſoll durch die vor⸗

geſchlagene Beſtimmung die geſetzliche Unter —

lage dazu geſchaffen werden , in Zeiten der Geld —

kmappheit die Geldmittel zu beſchaffen . Die Auf⸗

nahme von Anleihen iſt mur als vorüber —

gehende Maßnahme gedacht .

Zu Artikels5 .

Die vorgeſchlagene Beſtimmung trifft Vor⸗

kehr , wer zur Schuldaufnahme befugt ifk , in

welcher Form ſie erfolgen ſoll und wer die Be⸗

dingungen vereinbart .
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